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Vorschläge der Grünen Partei der Schweiz für eine 

Bundesratsreform 
 

Gegenvorschlag zur Initiative « Volkswahl des Bundesrates » 
 

• Bundesrat mit neun Mitgliedern 
Zwei der heutigen Departemente sind überproportional gewachsen : das Eidg. 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und das 
Eidg. Departement des Innern (EDI). Sie müssen entschlackt werden, indem zwei 
neue Departemente geschaffen werden. Die BundesrätInnen werden zudem immer 
mehr von internationalen Organisationen in Anspruch genommen. Ihre Zahl muss 
erhöht werden, damit sie den Anforderungen ihres Amtes gerecht werden können. 

 
• Vierjährige Amtszeit (Legislatur) für die Bundespräsidentin / den Bundespräsidenten 

Es muss verhindert werden, dass der Zusammenhalt in der Regierung unter der 
Erhöhung der Zahl der Bundesratsmitglieder leidet. Das Amt der Bundespräsidentin / 
des Bundespräsidenten muss daher gestärkt werden bei gleichzeitiger 
Respektierung des Kollegialsystems. 

 
• Wahl des Bundesrates mittels einer Wahlliste auf der Basis eines gemeinsamen 

Programmes 
Die Wahl der Regierung muss stärker aufgrund von politischen Kriterien erfolgen. Die 
Regierung muss ausserdem als Team wahrgenommen werden. Eine zu starke 
Personalisierung muss verhindert werden. Die Parteien müssen darum Listen mit 
neun KandidatInnen, die sie unterstützen, zusammenstellen und die gegenseitige 
Unterstützung auf der Basis eines gemeinsamen Programms politisch verhandeln. 
 

• Verfahren, um ein Mitglied des Bundesrates mit einer Zweidrittelsmehrheit in der 
Bundesversammlung des Amtes entheben zu können 

Dieses Verfahren erlaubt es dem Parlament, aus schwerwiegenden Gründen ein 
Bundesratsmitglied während der Legislatur abzusetzen. 

 
• Die BundesrätInnen bleiben während der gesamten Legislatur im Amt. Ausnahmen sind 

nur aus gesundheitlichen Gründen oder im Fall einer grösseren politischen Krise 
möglich. 

Zu häufige Ersatzwahlen müssen verhindert werden. Eine indirekte Sanktionierung 
mittels einer Kürzung der Pension nach einem Rücktritt kann geprüft werden. 

 
• Maximale Amtszeitbeschränkung auf drei Legislaturen 

Indem die Amtszeit beschränkt wird, können eine gewisse Erneuerung im Bundesrat 
sichergestellt und Abnützungserscheinungen verhindert werden. 
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